
BUNDESVERFASSUNGSGERICHT

- 1 BvR 1011/19 -

In dem Verfahren
über
die Verfassungsbeschwerde

der E… GmbH
vertreten durch ihre Geschäftsführerin H.,

- Bevollmächtigte:

H…. Rechtsanwälte Partnerschaft mbB -

1. unmittelbar gegen

a) den Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts vom 24. Januar
2019 - 11 LA 650/18 -,

b) das Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover vom 22. Oktober 2018 - 11 A 5968/16 -,

c) die Bescheide der Stadt Langenhagen vom 28. Juni 2013 - 32.35.05-Wi -,

2. mittelbar gegen

§ 25 Abs. 2 und § 29 Abs. 4 des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in
Deutschland in der Fassung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des
Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 2011

hat die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch

die Richter Masing,

Paulus,

Christ

gemäß § 93b in Verbindung mit § 93a BVerfGG in der Fassung der
Bekanntmachung vom 11. August 1993 (BGBl I S. 1473) am 4. Juni 2019
einstimmig beschlossen:

Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung angenommen.
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Der Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin wird eine Missbrauchsgebühr in
Höhe von 500 € (in Worten: fünfhundert Euro) auferlegt.

G r ü n d e :

I.

1

Die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Entscheidung anzunehmen, da Annahmegrün-
de gemäß § 93a Abs. 2 BVerfGG nicht gegeben sind.

2

Der Verfassungsbeschwerde kommt weder grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeu-
tung zu, noch ist ihre Annahme zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 BVerfGG genannten
Rechte der Beschwerdeführerin angezeigt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Be-
schluss des Ersten Senats vom 7. März 2017 (BVerfGE 145, 20) bereits entschieden,
dass die von der Beschwerdeführerin mittelbar angegriffenen Regelungen zum Verbund-
verbot von Spielhallen in § 25 Abs. 2 GlüStV und die Übergangsregelungen für Bestands-
spielhallen in § 29 Abs. 4 GlüStV der Gesetzgebungskompetenz der Länder nach Art. 70
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG unterfallen und mit Art. 12 Abs. 1,
Art. 14 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar sind. Eigenständige Grundrechtsverletzun-
gen durch die unmittelbar angegriffenen Hoheitsakte macht die Beschwerdeführerin
schon in der Sache nicht geltend.

3

Von einer weiteren Begründung wird insoweit nach § 93d Abs. 1 Satz 3 BVerfGG abge-
sehen.

II.

4

Die Auferlegung der Missbrauchsgebühr beruht auf § 34 Abs. 2 BVerfGG.

5

Danach kann das Bundesverfassungsgericht eine Gebühr bis zu 2.600 € auferlegen,
wenn die Einlegung der Verfassungsbeschwerde einen Missbrauch darstellt. Ein Miss-
brauch in diesem Sinne liegt unter anderem dann vor, wenn die Verfassungsbeschwerde
offensichtlich unzulässig ist und ihre Einlegung von jedem Einsichtigen als völlig aus-
sichtslos angesehen werden muss (vgl. BVerfGK 6, 219; 10, 94 <97>; 14, 468 <470>;
stRspr). Das Bundesverfassungsgericht muss es nicht hinnehmen, an der Erfüllung sei-
ner Aufgaben durch für jedermann erkennbar aussichtslose Verfassungsbeschwerden
gehindert zu werden, wodurch anderen Bürgern der ihnen zukommende Grundrechts-
schutz nur verzögert gewährt werden kann (vgl. BVerfGK 3, 219 <222>; 6, 219 f.; 10, 94
<97> m.w.N.; stRspr). Dies gilt unter anderem dann, wenn trotz mehrerer Nichtannahme-
oder Ablehnungsentscheidungen in ähnlich gelagerten Fällen weiterhin Verfassungsbe-
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schwerden ohne wesentliche neue Gesichtspunkte anhängig gemacht werden (BVerfGK
6, 219; 10, 94 <97>; BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 29. März
2017 - 1 BvR 373/17 -, www.bverfg.de, Rn. 6). Die Missbrauchsgebühr kann dem Bevoll-
mächtigten des Beschwerdeführers auferlegt werden, wenn ihm die missbräuchliche
Handlung zuzurechnen ist (vgl. BVerfGK 6, 219 <220>; 10, 94 <97>; BVerfG, Beschluss
der 3. Kammer des Ersten Senats vom 29. März 2017 - 1 BvR 373/17 -, www.bverfg.de,
Rn. 6; Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 8. November 2018 -
1 BvR 1949/18 u.a. -, www.bverfg.de, Rn. 3).

6

Nach diesen Maßstäben liegt eine der Bevollmächtigten der Beschwerdeführerin zuzu-
rechnende missbräuchliche Erhebung der Verfassungsbeschwerde vor. Jedem Einsichti-
gen wäre aufgrund der zeitnahen vorangegangenen Befassung des Senats ohne Schwie-
rigkeiten von Anfang an erkennbar gewesen, dass eine Verfassungsbeschwerde wie die
vorliegende offensichtlich aussichtslos ist. Die umfangreiche Beschwerdeschrift setzt sich
mit dem Beschluss des Ersten Senats vom 7. März 2017 (BVerfGE 145, 20) - obgleich er
der Prozessbevollmächtigten der Beschwerdeführerin ausweislich ihres Vorbringens be-
kannt war - nicht näher auseinander. Sie wiederholt mit im Wesentlichen identischer Be-
gründung vielmehr lediglich Argumente, die vom Bundesverfassungsgericht in der ge-
nannten Entscheidung bereits ausführlich gewürdigt wurden, ohne sonstige neue
Erkenntnisse, Begründungselemente oder eine abweichende Sachverhaltsgestaltung vor-
zubringen. Die neuerliche Erhebung einer Verfassungsbeschwerde erweist sich in die-
sem Fall als missbräuchlich.

III.

7

Diese Entscheidung ist unanfechtbar. Dies gilt auch hinsichtlich des Ausspruchs über die
Missbrauchsgebühr (vgl. BVerfGE 133, 163 <167 Rn. 10>; BVerfG, Beschluss der
1. Kammer des Ersten Senats vom 27. Okto-ber 2017 - 1 BvR 160/15 -, www.bverfg.de,
Rn. 2).

Masing Paulus Christ
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Bundesverfassungsgericht, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 4. Ju-
ni 2019 - 1 BvR 1011/19

ZitiervorschlagBVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 4. Juni 2019 -
1 BvR 1011/19 - Rn. (1 - 7), http://www.bverfg.de/e/
rk20190604_1bvr101119.html
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